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• Nur 10% der Kinder wurden angehört

• Kinder äussern Interesse daran angehört zu werden

• Kinder zeigen sich über Ergebnisse enttäuscht 
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Eine Studie von 2019 weist darauf hin, dass Kindesanhörungen immer noch ungenügend umgesetzt 

werden.*

*Weber, Khan, Ch., Hotz, S. (2019). Die Umsetzung des Partizipationsrechts des Kindes nach Art. 12 

UN_Kinderrechtskonvention in der Schweiz. Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte 

(SKMR). 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/62645.pdf
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Broschürenreihe zur Kindesanhörung bei Scheidungen (2009) 
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Broschürenreihe zur Kindesanhörung im Rechts-, 
Bildungs-, und Gesundheitswesen (2014)
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Die Kindesanhörung,
ein Kinderrecht 

• Verabschiedung der UN-KRK am 20. 
November 1989 

• Ratifizierung der Schweiz 1997

• Menschenrechte auf die besonderen 
Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet

• Katalog von 54 Rechten

Schutzrechte

Förderrechte

Partizipationsrechte
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Rechtliche Verankerung in der Schweiz 1/2

Art. 12 UN-KRK
(1) Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu 

bilden, das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei 

zu äussern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und 

entsprechend seinem Alter und seiner Reife.

(2) Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das 

Kind berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder 

durch einen Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen 

Verfahrensvorschriften gehört zu werden.

Art. 13 UN-KRK
(1) Das Kind hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht schliesst die 

Freiheit ein, ungeachtet der Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut jeder Art in 

Wort, Schrift oder Druck, durch Kunstwerke oder andere vom Kind gewählte Mittel sich 

zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.
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Rechtliche Verankerung in der Schweiz 2/2

Art. 314a Zivilgesetzbuch (ZGB)
(1) Das Kind wird durch die Kindesschutzbehörde oder durch eine beauftragte 

Drittperson in geeigneter Weise persönlich angehört, soweit nicht sein Alter oder andere 

wichtige Gründe dagegen sprechen.

(2) Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse 

festgehalten. Die Eltern werden über diese Ergebnisse informiert.

(3) Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.

Art. 298 Zivilprozessordnung (ZPO)
(1) Das Kind wird durch das Gericht oder durch eine beauftragte Drittperson in geeigneter 

Weise persönlich angehört, sofern sein Alter oder andere wichtige Gründe nicht 

dagegen sprechen.

(2) Im Protokoll der Anhörung werden nur die für den Entscheid wesentlichen Ergebnisse 

festgehalten. Die Eltern und die Beiständin oder der Beistand werden über diese 

Ergebnisse informiert.

(3) Das urteilsfähige Kind kann die Verweigerung der Anhörung mit Beschwerde anfechten.
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Partizipation und Anhörung

• Das Recht auf Partizipation ist eines der vier 
Grundprinzipien der KRK

• Dieses Beteiligungsrecht greift in sämtlichen 
Lebensbereichen und anerkennt Kinder und Jugendliche 
als aktiven Teil unserer Gesellschaft

• Entsprechend haben sie auch das Recht, in 
Entscheidungen, die sie betreffen, einbezogen zu werden. 

• Die Kindesanhörung ist ein rechtliches Instrument und 
ein Teil des allgemeinen Partizipationsrechts

• Kindesanhörungen werden durchgeführt in zivilrechtlichen, 
verwaltungsrechtlichen und asylrechtlichen Verfahren sowie 
im Bildungs- und Gesundheitsbereich
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Lücken bei der Umsetzung der Kinderrechte 
(Vgl. Empfehlungen UN-Kinderrechtsausschuss 2021)

• Ungenügende Umsetzung des Anhörungsrechts v.a. in Straf- und 
Asylverfahren, mit Fokus auf Kindern mit besonderen Bedürfnissen 
(Kinder mit Behinderungen, in alternativer Betreuung, kleine Kinder 
sowie asylsuchende Kinder, Flüchtlings- und Migrantenkinder)

• Mangelnde Förderung von wirksamer und selbstbestimmter 
Partizipation aller Kinder in der Familie, in der Gemeinschaft und in der 
Schule, insbesondere von Kindern in Situationen, die sich 
benachteiligend auf sie auswirken

• Mangelnde Information und Sensibilisierung lokaler Behörden, 
beispielsweise in Form von Leitlinien für Kantone und Gemeinden als 
Handlungsgrundlage

• Es fehlen Verfahren oder Protokolle für Berufsgruppen, die mit 
Kindern oder für Kinder arbeiten, um sicherzustellen, dass der Meinung 
von Kindern in allen Verfahren genügend Rechnung getragen wird

10WS1: Die Kindesanhörung im zivilrechtlichen Kontext

©UNICEF/illustiert.ch

Quelle: BSV (2021)

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialpolitische-themen/kinder-und-jugendfragen/kinderrechte.html#accordion1685715895587


Beteiligungsrechte von Kindern und 
Jugendlichen - BSV Projekt 2022-2024 
• Beteiligungsrechte generell und in der Wohngemeinde

• Partizipationsleitfaden für Gemeinden und Städte (bereits erschienen)

• Produkt für Kinder & Jugendliche (Ende 2023)

• Beteiligung und Vertretung von Kindern und Jugendlichen in 
Verfahren von Kinderschutzbehörden und Zivilgerichten

• Leitfaden für Fachpersonen

• Anhörungsbroschüre für Kinder

• Anhörung und Vertretung von Kindern in asyl- und 
ausländerrechtlichen Verfahren

• Leitfaden für Fachpersonen (Sep 2023)

• Produkt für Kinder (Ende 2023)

• Weiterbildungsmodule
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2 neue Publikationen (2023)
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Leitfaden für Fachpersonen Broschüre für Kinder und Jugendliche

https://www.unicef.ch/de/shop/publikationen/g141-d-kindesanhoerung-im-zivilrecht-leitfaden-fuer-fachpersonen
https://www.unicef.ch/de/shop/publikationen/g140-d-kindesanhoerung-im-zivilrecht-information-fuer-kinder-und-jugendliche


Leitfaden für Fachpersonen

• Ausführungen zu rechtl. Bestimmungen, 
Kindeswille / Kindeswohl

• Erläuterungen zu den Rahmenbedingungen, dem 
Ablauf und der Durchführung einer Anhörung

• Diskussion der Fragen des Entscheids
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Broschüre für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene

• In einfacher Sprach mit vielen erklärenden Bildern

• Ausführungen zu den Rechten von Kindern 

• Was ist eine Kindesanhörung in zivilrechtlichen 
Kontexten (Trennung / Scheidung und Kinderschutz)

• Ablauf einer Kindesanhörung

• Wie erfolgen Entscheidungen 
(Recht auf Information des Kindes)

• Adressen für weitere Informationen und Unterstützung
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Kinder äussern sich – Der Kindeswille

Die Gedanken sind frei… 

….wie ist es mit dem Willen?
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